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1 Allgemeine Angaben zur Statistik  
 

1.1 Bezeichnung der Statistik (gem. EVAS) 
Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche (EVAS-Nr. 233 11). 
 

1.2 Berichtszeitraum 
Quartal, Jahr. 
 

1.3 Erhebungstermin 
Jeweiliges Quartalsende. 
 

1.4 Periodizität und Zeitraum, für den eine Zeitreihe ohne Bruch vorliegt 
Die Erhebung wird seit 1996 in dieser Form vierteljährlich durchgeführt. 
 

1.5 Regionale Gliederung 
Deuschland, Bundesländer. 
 

1.6 Erhebungsgesamtheit und Zuordnungsprinzip der Erhebungseinheiten 
Inhaber der Arztpraxen sowie Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende 
Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden. 
 

1.7 Erhebungseinheiten 
Arztpraxen, Krankenhäuser. 
 

1.8 Rechtsgrundlagen 
 
1.8.1 EU-Recht 
Keine Rechtsgrundlage aus EU-Recht. 
 

1.8.2 Bundesrecht 
§§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), das durch Artikel 1 des 
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHändG) vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050) geändert worden 
ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7.Sept. 2007 (BGBl. I S. 2246). 
 

1.8.3 Landesrecht 
Keine Rechtsgrundlage aus Landesrecht. 
 

1.8.4 Sonstige Grundlagen 
Keine sonstige Rechtsgrundlage. 
 

1.9 Geheimhaltung und Datenschutz 
Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen 
zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben 
sind. 
 
 

2 Zweck und Ziele der Statistik 
 

2.1 Erhebungsinhalte 
Alter und Familienstand der Frau, Anzahl der Lebendgeborenen und Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen 
Kinder, rechtliche Voraussetzungen des Schwangerschaftsabbruchs (nach Indikationsstellung oder Beratungsregelung), 
Dauer der Schwangerschaft, Art des Eingriffs und der Anästhesie sowie beobachtete Komplikationen, Ort des Eingriffs 
(Krankenhaus oder Praxis), Dauer des Krankenhausaufenthaltes bei stationärer Behandlung, Land, in dem der Eingriff 
erfolgte und Land des Wohnsitzes der Schwangeren. 
 

2.2 Zweck der Statistik 
Die Statistik gibt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche in 
Deutschland sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen. Damit werden wichtige Informationen im 
Zusammenhang mit den Hilfen für Schwangere in Konfliktsituationen sowie über Maßnahmen zum Schutz des 
ungeborenen Lebens zur Verfügung gestellt. 
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2.3 Hauptnutzer/-innen der Statistik 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Landesministerien, Amtliche Statistik, 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Hochschulen/Forschungseinrichtungen, Organisationen (z.B. pro 
Familia). 
 

2.4 Einbeziehung der Nutzer/-innen 
Entfällt. 
 
 

3 Erhebungsmethodik 
 

3.1 Art der Datengewinnung 
Schriftliche oder Online - Befragung der Inhaber der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser, in denen 
Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden (IDEV – Internet Datenerhebung im Verbund -, das einheitliche Online-
Verfahren zur Meldung statistischer Daten via Internet an die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder). Die 
Auskunftspflicht ist gesetzlich festgelegt. 
 

3.2 Stichprobenverfahren 
Entfällt, da Totalerhebung. 
 

3.2.1 Stichprobendesign 
Entfällt 
 

3.2.2 Stichprobenumfang, Auswahlsatz und Auswahleinheit 
Entfällt 
 

3.2.3 Schichtung der Stichprobe 
Entfällt 
 

3.2.4 Hochrechnung 
Entfällt 
 

3.3 Saisonbereinigungsverfahren 
Entfällt 
 

3.4 Erhebungsinstrumente und Berichtsweg 
Die Erhebungsvordrucke werden von den Inhabern der Arztpraxen und Leitern der Krankenhäuser in Papierform an das 
Statistische Bundesamt übersandt bzw. die Daten werden online übermittelt. 
 

3.5 Belastung der Auskunftspflichtigen 
Die Belastung der Auskunftspflichtigen ist gering. Die benötigten Daten werden im Ankreuzverfahren auf den 
Erhebungsvordrucken bzw. dem „elektronischen Fragebogen“ festgehalten. 
 

3.6 Dokumentation des Fragebogens 
Im Anhang dieses Qualitätsberichts. 
 
 

4 Genauigkeit 
 

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Schwangerschaftsabbruch-Statistik ist eine Totalerhebung. 
 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Entfällt 
 
4.2.1 Standardfehler 
Entfällt 
 

4.2.2 Ergebnisverzerrungen durch das Hochrechnungsverfahren 
Entfällt 
 

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler 
 
4.3.1 Fehler durch die Erfassungsgrundlage 
Trotz intensiver Recherchen seitens der Fachabteilung können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige 
Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Der Kreis der Berichtspflichtigen wird 
systematisch vervollständigt. 



 

5 

 

4.3.2 Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response) 
Aufgrund der Auskunftspflicht sind keine Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten vorhanden. 
 

4.3.3 Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response) 
Aufgrund der Auskunftspflicht sind keine Antwortausfälle auf Ebene der Merkmale vorhanden. 
 

4.3.4 Imputationsmethoden 
Entfällt 
 

4.3.5 Weiterführende Analysen zum systematischen Fehler 
Keine 
 

4.4 Laufende Revisionen 
Entfällt 
 
4.4.1 Umfang des Revisionsbedarfs 
Entfällt 
 

4.4.2 Gründe für Revisionen 
Entfällt 
 

4.5 Außergewöhnliche Fehlerquellen 
Keine 
 
 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
 

5.1 Aktualität vorläufiger Ergebnisse 
Es werden keine vorläufigen Ergebnisse erstellt. 
 

5.2 Aktualität endgültiger Ergebnisse 
Die Quartalsergebnisse werden im darauf folgenden Quartal veröffentlicht. Das Jahresergebnis wird im 1. Quartal des 
Folgejahres mitgeteilt. 
 

5.3 Pünktlichkeit 
Die Ergebnisse werden zum angegebenen Zeitpunkt  veröffentlicht. 
 
 

6 Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit 
 

6.1 Qualitative Bewertung der Vergleichbarkeit 
Zeitreihen bis 1995 sind mit Vorbehalt zu betrachten, da sich in der Vergangenheit die Rechtsgrundlagen zu den 
Schwangerschaftsabbrüchen und damit zur Statistik häufig änderten. Es sind die zum Zeitpunkt der Erhebung gültigen 
Rechtsgrundlagen für die Statistik zu beachten. 
 

6.2 Änderungen, die Auswirkungen auf die zeitliche Vergleichbarkeit haben 
Eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung ist seit 1996 möglich, da ab dem 01. Januar 1996 eine neue 
Erhebungsmethodik angewendet wird. 
 
 

7 Bezüge zu anderen Erhebungen 
 

7.1 Input für andere Statistiken 
Entfällt 
 

7.2 Unterschiede zu vergleichbaren Statistiken oder Ergebnissen 
Entfällt 
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8 Weitere Informationsquellen 
 

8.1 Publikationswege, Bezugsadresse 
Die Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 3 im Publikationsservice des Statistischen 
Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden unter: 
http://www.destatis.de/publikationen  
  
Gesundheitsberichterstattung des Bundes: www.gbe-bund.de  
 
Faltblätter „Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland“ 
 
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 
 

8.2 Kontaktinformation 
Bei Fragen und Anregungen zur Schwangerschaftsabbruch-Statistik wenden Sie sich bitte an: 
 
Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn 
Gruppe VIII A Gesundheit 
Tel.:  0228/99643 8154 
Fax:  0228/99643 8994 
E-Mail: schwangerschaftsabbrueche@destatis.de 
 

8.3 Weiterführende Veröffentlichungen 
Wirtschaft und Statistik 12/2001  Schwangerschaftsabbrüche 2000  
- Erläuterungen zu Rechtsgrundlagen und Methodik am Beispiel des Jahresergebnisses 2000 - 
 
 



  Statistisches Bundesamt   
        
    
    
  

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche 
  

     

Hinweise zum Ausfüllen stehen im 
Erläuterungsteil zum Fragebogen 
auf Seite 2 und 5.  

       
      
   Rücksendedatum bitte bis spätestens:   
     
     
  

 

   
    

31.03. / 30.06. /  
30.09. / 31.12.  

Statistisches Bundesamt 
Zweigstelle Bonn 
Gruppe VIII A 
Postfach 17 03 77 
 
53029 Bonn  

  Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Gruppe VIII A, Postfach 17 03 77, 53029 Bonn      
       
       
       
      

Erhebungsvordrucke für die Schwan-
gerschaftsabbruchstatistik können 
kostenlos unter dieser Anschrift oder 
telefonisch angefordert werden.  

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an: 
 
Tel.: 0228 99/643-8910 
Fax: 0228 99/643-8994 
 
Email: 
schwangerschaftsabbrueche@destatis.de 

 
      
      
      
    

Briefporto: 
 
Die Umschläge mit den ausgefüll-
ten Erhebungsvordrucken sind 
dem Statistischen Bundesamt 
ausreichend frankiert zuzusen-
den (§ 15 Abs. 3 Satz 3 BStatG). 
Das Statistische Bundesamt 
behält sich vor, bei nicht oder 
nicht ausreichend frankierten 
Sendungen die Annahme zu 
verweigern.  

Vielen Dank 
für Ihre Mitarbeit.  

        
        
    

 
   

   
  

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 
 

  
Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Der Bundesgesetzgeber folgt mit dieser Bundesstatistik den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das in seinem 
Urteil zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs vom 28. Mai 1993 ausdrücklich hervorgehoben hat, dass der 
Staat aufgrund seiner vom Grundgesetz gebotenen Schutzpflicht für das ungeborene Leben verpflichtet ist, bei einer 
gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs mittels Bundesstatistik zu beobachten, ob eine Nachbesse-
rung und Korrektur dieser Regelungsmaterie notwendig ist. Die Erhebung erfolgt vierteljährlich und erfasst alle Arztpra-
xen und Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durch-
geführt wurden. 
 
Rechtsgrundlagen 
§§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl I S. 1398), das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. August 1995 (BGBl I S. 1050) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
(BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7.September 
2007 (BGBl. I S. 2246). 
 
 
Auskunftspflicht 
Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 18 SchKG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach sind die Inhaber der 
Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwanger-
schaftsabbrüche durchgeführt wurden, auskunftspflichtig.  
Auch wenn im Berichtsquartal keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden, ist eine entsprechende 
schriftliche Meldung an das Statistische Bundesamt erforderlich (Fehlmeldung).  
Nach § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung. 
 
Geheimhaltung 
Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich gere-
gelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängi-
ger wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen 
zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelanga-
ben sind. 
 
Hilfsmerkmale 
Name und Anschrift der Arztpraxis sowie Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Per-
son sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden sofort nach Ab-
schluss der Eingangsprüfung vom Erhebungsvordruck abgetrennt, gesondert aufbewahrt und spätestens nach Ab-
schluss der nächsten Erhebung vernichtet. 
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Anschrift oder Stempel der Arztpraxis oder des Krankenhauses 

 

   Name der Arztpraxis oder des Krankenhauses:         
    
   

                   

                       
    
   

                   

                       
    
   

                   

                       
    
   

                   

   Straße:                  
  Zum Quartalsende bitte ausgefüllt senden an:  
   

                   

                      
   
  

                   

  PLZ:                   
   
  

                   

  Ort:                  
   
  

                   

  Telefon (Vorwahl / Rufnummer):               
   
  

                   

  Ansprechpartner (freiwillige Angabe):              
   
  

Statistisches Bundesamt  
Zweigstelle Bonn 
Gruppe VIII A 
Postfach 17 03 77 
 
53029 Bonn 

                   

                       
     
     
     
    
   

Ausfüllanleitung für die Inhaber der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser 
 

   Angabe des Berichtsjahres und -quartals 
Geben Sie hier bitte an, für welches Jahr und Quartal die 
Angaben im Erhebungsvordruck gelten. 
 
Zahl der im Haushalt der Frau lebenden minderjährigen  
Kinder 
Hierzu gehören die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 
Jahren. Nicht mitzuzählen sind Kinder, die bei Verwandten 
oder in Heimen leben sowie Kinder, die zur Adoption freigege-
ben wurden. 
 
Zahl der Lebendgeborenen 
Zahl der von der Schwangeren lebendgeborenen Kinder, ohne 
Tot- und/oder Fehlgeborene. Eine Lebendgeburt, für die die 
allgemeinen Bestimmungen über die Anzeige und die Eintra-
gung von Geburten gelten, liegt vor, wenn bei einem Kind 
nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz ge-
schlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche 
Lungenatmung eingesetzt hat. 
 
Rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs 
Als Grund des Abbruchs ist anzukreuzen, ob der Schwanger-
schaftsabbruch auf Grundlage einer Indikation oder ohne 
Indikation nach der Beratungsregelung nach § 218 a Abs.1 bis 
3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung des Schwangeren- 
und Familienhilfeänderungsgesetzes erfolgte. Beim Vorliegen 
einer Indikation ist die Art der Indikation, beim Vorliegen beider 
Indikationen die schwerwiegendste anzukreuzen. 
 
Indikationen 
Die Indikationen sind gemäß § 218 a Abs. 2 und 3 StGB wie 
folgt gefasst: "(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von 
einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht 
rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter 
Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebens-
verhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis 
angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen 
oder des seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren 
abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie 
zumutbare Weise abgewendet werden kann (medizinische 
Indikation). 

   (3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem 
Schwangerschaftsabbruch, der mit der Einwilligung der 
Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als 
erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren 
eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafge-
setzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die 
Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat 
beruht, und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen 
vergangen sind (kriminologische Indikation).“ 
 
Beratungsregelung 
Nach der Beratungsregelung ist nach § 218 a Abs. 1 StGB 
anzukreuzen, "wenn die Schwangere den Schwangerschafts-
abbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung 
nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor 
dem Eingriff von einer anerkannten Beratungsstelle beraten 
lassen hat". 
 
Dauer der Schwangerschaft 
Die Dauer der Schwangerschaft ist post conceptionem in 
Wochen (ohne Dezimale) zu berechnen und anzugeben und 
zwar, wenn dies durch Anamnese und klinischen Befund mit 
hinreichender Sicherheit nicht möglich ist, auf der Basis der 
Ultraschallmethode. Die Angabe der Schwangerschaftsdauer 
post menstruationem ist unzulässig. 
 
Art des Eingriffs 
Werden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsab-
bruchmethoden) angewandt, ist diejenige anzukreuzen, die 
den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat. Wird z.B. eine 
Curettage nach einem medikamentösen Abbruch durchge-
führt, ist nur der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch 
anzugeben. 
 
Anästhesie 
Falls der Schwangerschaftsabbruch in Allgemein- und Lokal-
anästhesie vorgenommen wurde, ist nur die Allgemeinanäs-
thesie anzukreuzen. 
 
Beobachtete Komplikationen 
Es sind diejenigen anzukreuzen, die in kausalem Zusammen-
hang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen. 
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   A Erhebungsvordruck zur Schwangerschaftsabbruchstatistik 
               
     
    Bitte Angabe des Quartals und des Jahres ................................................................ 

     
/ 

      

     
     
    Wurden im Quartal Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt? 
                      
              
    Ja ...   

 
  Nein ...   

 
  (Bitte Bogen als Fehlmeldung an Statistisches Bundesamt senden.) 
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Eingang beim Stat. Bundesamt: 
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Ausfüllanleitung für die Inhaber der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser 
 

   Ort des Eingriffs 
Im Krankenhaus ambulant durchgeführte Eingriffe werden als 
Stundenfälle gezählt. Unter ambulanten Schwangerschaftsab-
brüchen sind auch die zu verstehen, die durch Belegärzte in 
Krankenhäusern durchgeführt wurden. Unter stationären 
Schwangerschaftsabbrüchen sind diejenigen anzukreuzen, bei 
denen die Patientinnen voll stationär untergebracht sind. In 
diesen Fällen werden vom Krankenhaus ein oder mehrere 
Pflegetage angerechnet.  
In Praxen oder OP-Zentren ambulant durchgeführte Schwan-
gerschaftsabbrüche sind entsprechend anzukreuzen. 
 
Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung ohne Tag des 
Eingriffs 
sind die Tage (Pflegetage) bis zur Entlassung oder Verlegung 
zur Weiterbehandlung einer Krankheit, die nicht im Zusam-
menhang mit dem Schwangerschaftsabbruch steht. 
 

   Land, in dem der Eingriff erfolgte 
Als Land des Eingriffs ist die Schlüsselnummer des Landes 
anzugeben, in dem der Schwangerschaftsabbruch durchge-
führt wurde. 
 
Wohnland der Schwangeren 
Als Wohnland ist die Schlüsselnummer des Landes an-
zugeben, in dem die Schwangere ihren ständigen Wohnsitz 
(Hauptwohnung) hat. Bei Schwangeren mit ständigem Wohn-
sitz im Ausland ist die Signierung "17" und der Name des 
Staates rechts daneben einzutragen. Bei Asylbewerberinnen 
ist als Wohnsitz das Bundesland anzugeben, in dem sie sich 
zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchbegehrens 
aufhalten. 
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